
Beschlussvorlage

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2022/0375
öffentlich

Abwägungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB 
über die eingegangenen Stellungnahmen der 

berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

während der öffentlichen Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB und Beteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 7 „Eigenheimbau Hagenow Heide“ der Stadt 
Hagenow

Fachbereich:
Bauen / Ordnung / Grundstücks- und 
Gebäudemanagement

Datum
29.04.2022

Beteiligte Fachbereiche: Verantwortlich:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr (Vorberatung) 17.05.2022 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 30.05.2022 N
Stadtvertretung der Stadt Hagenow 
(Entscheidung) 09.06.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
1. Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen zum 

Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Eigenheimbau Hagenow 
Heide“ hat die Stadtvertretung geprüft und entsprechend der Abwägung 
(Anlage) abgewogen. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Ergebnis 
der Abwägung mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Problembeschreibung/Begründung:
Die Stadtvertretung hat am 26.08.2021 den Beschluss zur Aufstellung der 4. 



Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Eigenheimbau Hagenow Heide“ gefasst.  
Auf der Stadtvertretersitzung am 16.12.2021 wurde die öffentliche Auslegung der 
Entwurfsunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, die vom 07.02.2022 
bis zum 08.03.2022 erfolgte. Die berührten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 24.01.2022 über die öffentliche Auslegung 
informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die 
Stellungnahmen liegen nunmehr vor.
 
Als nächster Verfahrensschritt sind nun auf Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB die 
öffentlichen Belange abzuwägen, welche im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
vorgebracht wurden. Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. Es ist zu prüfen, inwieweit die vorgebrachten Anregungen in der 
Planung berücksichtigt werden sollen. Die Einwender sind von dem 
Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.
 
Die Änderungen nach der Abwägung sind folgende Ergänzungen:

1. Es werden im aktuellen Flurkartenauszug die betroffenen Flurstücke 
gekennzeichnet.

2. Es werden artenschutzfachliche Hinweise aus der Begründung im Teil B 
Text unter den Hinweisen ergänzend aufgeführt.

3. In der Begründung werden Hinweise zum Bodendenkmalschutz und zu 
Flächen bei auftretendem Altlastenverdacht ergänzt.

4. Ein Höhenbezugspunkt wird festgesetzt.

Alle sonstigen Hinweise der Behörden und Träger öffentlicher Belange, die keine 
Einwände gegen das Planvorhaben haben, werden zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt.

 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  x Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes  Ja   Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes  Ja   Nein
Mittel bereits geplant  Ja   Nein
 
Höhe der geplanten 
Mittel

€

Mehrbedarf €
Gesamtkosten €
 
Deckungsvorschla
g

Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

 €    
 €    
 
Folgekosten:
 
Raum für zusätzliche Eintragungen:
Anlage/n
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Abwägung 

als Anlage zum Abwägungsbeschluss über den Entwurf der 

 

Satzung der Stadt Hagenow über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 

„Eigenheimbau Hagenow Heide“  

 

Stadt Hagenow 

 

Landkreis Ludwigslust-Parchim 
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Die Stadt nimmt die nebenstehenden Ausführungen zu den der Stel-lung-
nahme des AfRL Westmecklenburg zugrunde liegenden Gesetze und Pro-
gramme des Landes M-V, zu den Planunterlagen und Planungsabsichten zur 
Kenntnis. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben die Grundzüge der Pla-
nung nach raumordnerischen Maßstäben nicht berührt.  
 
Es stehen dem Vorhaben keine Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung entgegen.  
 
Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Dem AfRL WM wird ein Exemplar der rechtskräftigen Satzung übersendet. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FD 33 keine Einwände 
gibt. 

 
 
Die Stadt nimmt die Hinweise zum Brand- und Katastrophenschutz zur Kennt-
nis. 
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Im Gebiet des B-Plan Nr. 7 ist die Löschwasserversorgung laut Stadtwerke 
Hagenow durch 4 Hydranten im B-Plan-Gebiet gesichert. Die Entnahme von 
Löschwasser kann im Rahmen des Grundschutzes erfolgen. Damit sind die 
geforderten 800 l/min sichergestellt. Mit Übergabe der Erschließungsanlagen 
sowie der Versorgungsleitungen an die Stadt Hagenow bzw. die Stadtwerke 
werden sämtliche Pläne durch den Erschließungsträger übergeben. 

 
 
 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FD 53 keine Einwände 
gibt. 

 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FD 60 keine Einwände 
gibt. 

 
 
 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FD 62 keine Einwände 
gibt. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Bau- und Boden-
denkmale und kein ausgewiesener Denkmalbereich befinden. 
 
 
 
 
Der Hinweis ist in der Begründung des Ursprungsplanes bereits enthalten, 
wird aber in dieser aktuellen Version in die Begründung erneut aufgenommen. 

 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FG Bauleitplanung keine 
Einwände gibt. 

 
In dem aktuellen Flurkartenauszug unterhalb der Planzeichnung wird zur Ver-
deutlichung in den betroffenen Flurstücken die Beschriftung „4. Änderung“ er-
gänzt. Eine Projizierung auf den Plan von 1994 ist genauer als in der Plan-
zeichnung erfolgt, nicht möglich, da die Flurstücke sich in der Form verändert 
haben und daher nicht exakt mit den Bereichen, für die die Festsetzung HG 
zutrifft übereinstimmen. 

 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FG Straßen- und Tiefbau 
keine Einwände gibt. 

 
 
FD 68 – Umwelt 
Naturschutz 
Stellungnahme Eingriffsregelung 

Vorbemerkung: 
Gegenstand der 4 Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 ist die Anpassung 
einer Festsetzung zur Bauweise an den derzeit von Bauwilligen nachgefrag-
ten Haustyp (Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern) in einem noch nicht 
realisierbaren Teilbereich des B-Plangebietes. 
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Baumstandorte waren nicht Gegenstand der 4. Änderung. Da die (nicht Ge-
genstand des B-Planes) vorliegende Straßenplanung und die realisierten 
Bauabschnitte aber bereits Probleme mit den so nicht realisierbaren Baum-
pflanzungen aufzeigten, sollte die so nicht auszuführende Baumpflanzung 
aber erwähnt werden. Die vom Vorhabenträger des zu realisierenden Bauab-
schnittes vorgelegte Lösung bedurfte einer zeitaufwendigen, abzustimmenden 
Überarbeitung, die nicht in den Planungshorizont der 4. Änderung passte. 
Die Pflanzstandorte sind in einer 5. Änderung Gegenstand der Planung. 
Diese kann aber erst nach Abschluss der 4. Änderung realisiert werden! 
Daher erfolgte zur Vorabstimmung dieser Problematik ein Gesprächstermin 
am 08.03.2022 im Landkreis LUP mit der zuständigen Bearbeiterin Frau Jae-
nicke.  
Der abgestimmte und realisierbare Pflanzplan liegt nunmehr vor und zeigt alle 
Pflanzstandorte für alle in diesem Bauabschnitt zu pflanzenden 73 Bäume 
(Festsetzung des rechtsverbindlichen B-Planes) im zukünftig städtischen 
Straßenraum oder auf städtischen Grundstücken. Damit ist die Realisierung 
gesichert. 
 
Zur Stellungnahme:  
1./2. Baumstandorte sind nicht Gegenstand der 4. Änderung, sondern nur die 
Anpassung einer Festsetzung zur Bauweise an den derzeit von Bauwilligen 
nachgefragten Haustyp (Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern) in einem 
noch nicht realisierbaren Teilbereich des B-Plangebietes. 
 
3./4. Die Pflanzungen werden in der Gemarkung Hagenow Heide, Flur 1, 
Fst. 168/27 (9 Laubbäume); 168/30 (1 Laubbaum); 168/31 (34 Hainbuchen) 
und 123/21 (21 Hainbuchen + 3 Birken + 5 Laubbäume) festgesetzt. 
 
Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass insofern die artenschutzfachlichen 
Vermeidungsmaßnahmen in den Text Teil B unter Hinweise aufgenommen 
werden, gegenüber der Planung keine Bedenken bestehen.  
 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FG Wasser- und Boden-
schutz grundsätzlich keine Einwände gibt. 
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Die Stadt nimmt die Auflage und Hinweise zur Abwasserbeseitigung zur 
Kenntnis und beachtet diese. 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Verbände wurden beteiligt. 
 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt die Auflagen und Hinweise zur Regenwasserbeseitigung zur 
Kenntnis und beachtet diese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt die Auflagen und Hinweise zum Grundwasser- und Boden-
schutz zur Kenntnis und beachtet diese. 
 
Die Auflagen werden in die Begründung übernommen.  
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des FB Immissionsschutz 
keine Einwände gibt. 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens der Abfallwirtschaft keine Ein-
wände gibt. 
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Dem Hinweis wird gefolgt.  
 
Es wird daher die Festsetzung „über Terrain“ gestrichen und ein Höhenbezugs-
punkt entsprechend Ausführungsplanung/Deckenhöhenplan vom IBL Schwe-
rin, Juni 2021, innerhalb des angrenzenden Wendehammers festgesetzt. Hö-
henbezugspunkt ist die Oberkante Schachtdeckel des Schachtes S1-03.1 mit 
einer Höhe von 20,7568 (Höhensystem HN 76). 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens des Abwasserzweckverbandes 
keine Einwände gibt. 
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Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Leitungen der 
HanseGas befinden. Der Hinweis auf andere mögliche Leitungen wird beach-
tet. 
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Stadtwerke Hagenow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
grundsätzlich bestehen keine Einwände zum o.g. Vorhaben. Im benannten Pla-
nungs-/ Bau-/ Trassenbereich befinden sich Versorgungsanlagen der Stadt-
werke Hagenow GmbH. 
Anlagen der Elektroenergieversorgung: 

- Entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
- Mittelfristig sind keine Änderungen bzw. Netzerweiterungen seitens 

der Stadtwerke Hagenow GmbH geplant. 
- Eine Überbauung der Anlagen mit festen Bauten, bituminöser bzw. 

ähnlich geschlossener Oberflächenbefestigung, Bordanlagen o.ä. so-
wie die Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen ist nicht zulässig. 
Die geforderten Mindestüberdeckungen und -abstände sind zu ge-
währleisten. 

- Besonderheiten: 

• Keine 
Anlagen der Erdgasversorgung: 

- Entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
- Mittelfristig sind keine Änderungen bzw. Netzerweiterungen seitens 

der Stadtwerke Hagenow GmbH geplant. 
- Eine Überbauung der Anlagen mit festen Bauten, Bordanlagen o.ä. so-

wie die Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen ist nicht zulässig. 
Die geforderten Mindestüberdeckungen und -abstände sind zu ge-
währleisten. 

- Im Zuge von Straßen- und Gehwegebau sind vorhandene Straßenkap-
pen dem neuen Höhenniveau der Oberflächenbefestigung anzupas-
sen. 

- Besonderheiten: 

• Keine 
Anlagen der Trinkwasserversorgung: 

- Entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 
 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass es seitens der Stadtwerke Hagenow keine 
Einwände gibt. 
 
 
Die allgemeinen Hinweise zu sämtlichen Versorgungsanlagen im Verantwor-
tungsbereich der Stadtwerke nimmt die Stadt zur Kenntnis und beachtet 
diese. 
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- Mittelfristig sind keine Änderungen bzw. Netzerweiterungen seitens 
der Stadtwerke Hagenow GmbH geplant. 

- Eine Überbauung der Anlagen mit festen Bauten, Bordanlagen o.ä. so-
wie die Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gewächsen ist nicht zulässig. 
Die geforderten Mindestüberdeckungen und -abstände sind zu ge-
währleisten. 

- Im Zuge von Straßen- und Gehwegebau sind vorhandene Straßenkap-
pen dem neuen Höhenniveau der Oberflächenbefestigung anzupas-
sen. 

- Besonderheiten: 

• Keine 
Hinweis zur Löschwasserversorgung: 

- Eine reine Löschwasserversorgung durch die Stadtwerke Hagenow 
GmbH erfolgt nicht. Die Entnahme kann im Rahmen des Grundschut-
zes (siehe DVGW W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung“) über vorhandene Hydranten der 
Trinkwasserversorgung sowie in Abhängigkeit der zum Zeitpunkt und 
vor Ort zur Verfügung stehenden Netzkapazität erfolgen, wobei die 
Trinkwasserversorgung immer absoluten Vorrang hat und nicht beein-
trächtigt werden darf. Alle weiterführenden, erforderlichen Maßnah-
men z.B. zur Sicherstellung des Objektschutzes (Löschwasserteiche, -
brunnen, unterirdische Löschwasserbehälter o.ä.) haben durch den je-
weiligen Grundstückseigentümer eigenständig und unabhängig vom 
Trinkwasserversorgungsnetz der Stadtwerke Hagenow GmbH zu erfol-
gen. 
 

Durch das Vorhaben bedingte Änderungen an den Versorgungsanlagen erfol-
gen zu Lasten des Verursachers bzw. sind unter der Maßgabe bestehender 
Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau 
und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung, die Gasversorgung sowie 
für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet zwischen der Stadtwerke 
Hagenow GmbH und der betroffenen Stadt/ Gemeinde zu realisieren. 
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Weiterhin dürfen durch das Vorhaben keine Beeinträchtigungen für den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Versorgungsanlagen sowie ggf. erforderliche War-
tungs-/ Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten an diesen entstehen. 
 
Für alle Vorhaben gilt die DGUV Information 203-017 „Schutzmaßnahmen bei 
Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen“ sowie weiter-
führende, anerkannte Regeln der Technik. 
 
Inwieweit vorhandene Versorgungsanlagen für eine Versorgung/ Erschlie-
ßung/ den Netzanschluss der/ des o.g. Flurstücke/ -s/ Vorhabens ausreichend 
dimensioniert sind, ist abhängig von Art, Anzahl und Bedarf der geplanten Be-
bauung. Danach richten sich Form und Kosten für die Bereitstellung der jewei-
ligen Medien. 
 
Erschließung: 

- Wird eine Erschließung erforderlich, so werden anhand konkreter Pla-
nungen seitens des Erschließungsträgers die technischen Lösungen 
und Aufwendungen für die Bereitstellung der erforderlichen Versor-
gunganlagen durch die Stadtwerke Hagenow GmbH ermittelt und eine 
entsprechende Erschließungsvereinbarung zwischen dem Erschlie-
ßungsträger und der Stadtwerke Hagenow GmbH geschlossen. Die 
Kostenteilung erfolgt in 70% zu Lasten des Erschließungsträgers und 
in 30% zu Lasten der Stadtwerke Hagenow GmbH. 

Netzanschluss: 
- Neuanschluss und/ oder Veränderung von Netzanschlüssen aus dem 

vorhandenen Versorgungsnetz erfolgen gemäß unseren Allgemeinen 
Bedingungen und unter Ermittlung der tatsächlichen Aufwendung 
mittels Angebot/ Auftrag zu Lasten des jeweiligen Anschlussnehmers. 

- Bei einer zuvor beschriebenen Erschließung erfolgt kein Vorstrecken 
(so genannte „Stummellösung“) von späteren Netzanschlüssen. Auch 
hier erfolgt der direkte Netzanschluss aus dem neu erschlossenen Ver-
sorgungsnetz unter Ermittlung der tatsächlichen Aufwendung mittels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

16 
 

Angebot/ Auftrag zu Lasten des Anschlussnehmers. Ein ggf. zusätzli-
cher Baukostenzuschuss entfällt. 

Anlagen der Fernwärmeversorgung und der Abwasserentsorgung: 
- Nähere Auskünfte zu den Anlagen der Fernwärmeversorgung und der 

Abwasserentsorgung erteilt der Abwasserzweckverband Hagenow 
und Umlandgemeinden unter info@abwasser-hagenow.de. 

 
!!!Wichtiger Hinweis!!! 
 
Soweit nicht bereits erfolgt, senden Sie bitte zukünftige Anfragen dieser Art 
ausschließlich an unsere zentrale E-Mail-Adresse info@stadtwerke-ha-
genow.de. Da eine zeitnahe Bearbeitung sonst nicht gewährleistet werden 
kann. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Sven Dittmann 
Abteilungsleiter Netzbetrieb/ MSB 

  
Stadtwerke Hagenow GmbH 
Bahnhofstraße 87 
D-19230 Hagenow 
www.stadtwerke-hagenow.de 
 Telefon: +49 (3883) 6152-620 
Mobil: +49 (172) 3196199 

Fax: +49 (3883) 6152-111 
Mail: dittmann@stadtwerke-hagenow.de 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt nebenstehenden Hinweis zur Kenntnis. 
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